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Vernehmlassung / Tiergesundheitsverordnung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der  Erlass  der  Vorschriften über  den  Tierschutz und  die  Bekämpfung  von  Tierseuchen obliegt 
dem Bund.  Die  Kantone haben  den  Vollzug  der  Vorschriften zu regeln. Heute sind  die  Vollzugs-
regelungen zum Tierseuchen- und Tierschutzrecht überwiegend  in der  Tierseuchenverordnung 
vom  9.  Februar  2009 (GS 916.410)  und  in der  Einführungsverordnung zum Tierschutzgesetz 
vom  19.  November  1984 (GS 452.010)  gesetzt. Seit Inkrafttreten dieser kantonalen Erlasse 
erfolgte auf eidgenössischer Ebene eine Vielzahl  von  Änderungen.  Es  ist deshalb erforderlich, 
die  kantonalen Erlasse  an die  aktuelle Bundesgesetzgebung anzupassen. 

Die  Standeskommission beabsichtigt, eine neue Tiergesundheitsverordnung zu erlassen, wel-
che  die  Inhalte  der  beiden bestehenden kantonalen Ausführungserlasse zusammenfasst. Auf 
Bundesebene sind viele Bereiche abschliessend geregelt.  Da die  Kantone lediglich  in  einzelnen 
Regelungsbereichen Ausführungsbestimmungen zu erlassen haben,  die  sich meist auf  die  Re-
gelung  von  Zuständigkeiten beschränken, soll mit  der  Zusammenführung  der  beiden Verord-
nungen mehr Übersicht geschaffen werden. 

Sie erhalten  den  Entwurf Tiergesundheitsverordnung (TgV) samt dem Entwurf einer Botschaft 
für eine Vernehmlassung.  Die  Unterlagen können elektronisch unter 
www.ai.ch/vernehmlassung-vgd heruntergeladen werden. Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahmen 
bis spätestens  am 

20. August 2024 

zuhanden  des Land-  und Forstwirtschaftsdepartements, Gaiserstrasse  8, 9050  Appenzell, ein-
zureichen. Elektronische Stellungnahmen richten Sie bitte  an  info@Ifd.ai.ch. 

Wir danken Ihnen für Ihre geschätzte Mitwirkung und grüssen Sie freundlich. 

Im Auftrage  von  Landammann  und  Standeskommission 
Der tschreiber: 

Altarkus :  rig 
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Beilagen: 
- Entwurf Tiergesundheitsverordnung (TgV) 
- Entwurf Botschaft zur Tiergesundheitsverordnung 
- Vorentwurf Standeskommissionsbeschluss zur Tiergesundheitsverordnung (StKB TgV) 

Verteiler: 
Land-  und  Forstwirtschaftsdepartement, Sekretariat 
Bezirke  des  Kantons  Appenzell  I.Rh. 
Gewerbeverband  Appenzell  I.Rh., Präsident Michael Koller, Unteres Ziel  3, 9050  Appenzell 
Handels-  und  Industriekammer  Appenzell,  Präsident  Benjamin Fuchs,  Zielstrasse  38, 
9050  Appenzell 
Arbeitnehmervereinigung  Appenzell  I.Rh., Präsidentin  Angela  Koller, Eggerstandenstras-
se  21, 9050  Appenzell 
Arbeitnehmervereinigung Oberegg,  David  Aragai, Rutlengasse  3, 9413  Oberegg 
Bauernverband  Appenzell  I.Rh.,  Albert  Neff, Unteres Fleckenmoos, Fleckenmoos  1, 
9050  Appenzell  Steinegg 
Bäuerinnenverband  Appenzell  I.Rh., Präsidentin Mechtild Grubenmann-Kern, Stäggelen  3, 
9056  Gais 
Politische Bauernvereinigung Oberegg, Präsident  Daniel  Schmid, Bürki  2, 9413  Oberegg 
Gewerbeverein Oberegg, Präsident  Elias  Tobler, Walzenhauserstrasse  1, 9442  Büriswilen 
Die  Mitte  AI,  Präsident Dominik Ebneter, Gaiserstrasse  32, 9050  Appenzell 
Schweizerische Volkspartei  Appenzell  I.Rh., Präsident  Martin  Ebneter, Gaiserstrasse  35, 
9050  Appenzell 
SP  Appenzell  I.Rh., Präsident  Martin  Pfister, Untere Schmalzgrub, Kaustrasse  197, 
9050  Appenzell 
FDP  Appenzell  I.Rh., Präsident Gido Karges, Unterer Imm  5, 9050  Appenzell 
Gruppe für Innerrhoden, Präsident Josef Manser, Oberer Rüegger, Rüeggerstrasse  18, 
9108  Gonten 
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